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jialwaffen unb einen fefer jafelrei*en ©eneralftab ge*
bilbet. 3ur Silbung biefer Sioifton rüden üier
©dwlbataillone ein, jebeS nngcfäfer 350 SIRaiin ftarf,
biefe Sataittone werben bann noeb getfeeilt unb jebe

Snfattteriebrigabe beftefet auS einem Sataitton ju
feunbert unb einigen ftebenjig SIRantt, alfo auS einer
ftarfen Kompagnie. Sie ©pejialwaffen ftnb üott*
ftänbig üertreten, was gerabe ni*t jur Harmonie
beS ©anjen beiträgt. SIRit biefen ©*attcn oon Sa*
tailloncn foll nun ber angefeenbe Srigabcfemntan*
bant ftd) in baS Kommanbo einer wirflicfeen Sri*
gäbe einüben; eS iftJbicS unmögtid). SRcbujirte Sa*
taittone bebingen nu* rebnjirte Siftanjen, SRaum

unb 3eit fmb ganj anberS als bei üoflftänbigen Slfe*

tfeeilungen. Ser Srigabefommanbant fattn nur ein

ftfewa*eS Silb erlangen üon bem, waS eine Srigabe
feitt follte, ttnb bo* ftnb diejenigen no* glüdüeb,
wel*en biefeS SilbungSmittel jitweilen bargeboten

wirb, eS ftnb beren ju üiel, als baf atte an bie
SReifee fommen fönnen.

©S bleiben bann bie Sritppenjufammenjuge.
Sie praftiftfee @*ule Im gelbbicnft für ©el*
bat unb ©ubaltertioffijfer, bie einjige Uebung im
Kommanbo gröferer Sruppenabtfeeilttngen für bte

©eneralofftjieve uttb beren ©tabe. Slber au* feier

tritt eine Seftferänfung in Seit "nb 3<*l ein. Sie
Sataittone bürfen niefet üottjäfelig cinrüden, 600
SIRann werben ifenen üorgeftferfeben; bie Srigaben
jäfelen nur brei Sataittone. Sie Stk, bie anfäng*
li* auf brei 3Bo*cn feftgeftettt war, wirb immer
mefer uerfürjt unb nun fetten in fürjefter 3eit bie

grofartigfteu gelbmanöüer auSgefüfert werben, bie

jebo* meiftenS auS SIRangel an üorbereitenben Sir*
beiten üiel ju wünftfeen übrig laffen. Slfeer au* bei

ber üottfomtnenften SluSfüferung ber Uebungen ftnb
bo* ber Sruppenjufammenjüge ju wenige, um allen

Dfftjieren beS ©tabeS ©elegenfeeit ju geben, fid) bei

benfelben ju beteiligen. ©S ftnb üiele Serufene,
afeer wenig SluSerwäfelte.

Unb bo* fottten bie ©täbe mefer unter ftefe uttb
mit ben Sruppen jttfammenwirfen, um bie nötfeige

3ufammengefeörigfeit, baS unentbeferli*e gegenfeitige
Serftänbnif ju erlangen. ©S giebt ein SIRittel feieju,
aber eS foftet ©elb. Sfef wäre folgenbeS:

SIRan berufe im fünftigen Safer auf irgenb einem

günftigen SBaffenpla^, unb bief wäre Sfeun, fämmt*

lt*e SiüiftonSftäbe nebft ben ifenett jugetfeeilten ©ui*
benfompagnien unb bie entfpre*enben Srigafeeftäbe,
nacb einanber je auf brei SBo*en in Sienft.

gür biefe 3£it ift tint üollftänbige Srigabe üon

üier üofljäfeligen, ber Siüifton angefeörenben Satail*
Ionen, nebft einem üier Kompagnien ftarfen @*ü=
fsenbataiflon ebenfalls in Sienft jtt berufen unb bem

SfüiftonSfo'inmanbanten jur Serfügung ju ftetten.

Sebe SBo*e übernimmt ein Srigabeftab baS Kom*
manbo uttb bie Seitung ber Srigabe unb füfert un*
ter ber oberften Seitung beS SiüiftonärS atte Uebttn*

gen auS, We!*e biefer für gut ftnbet anjuorbnen. Sie
ni*t bireft mit bem Sruppenfommanbo befefeäftigten

Srigabeftäbe fönnen mit Sftralarbeiten, SRefognoS*

jirungen u. f. w. feinlängli* befebäftigt werben.

Sie ©pejialwaffen werben bur* Serlegung oon

SBteberfeolungSfurfen na* bem betreffenben SBaffen*
plafc, efene SIRebrfoften ju oerurfacben, beigejogen.

Sluf biefe SBeife würbe in bem 3f'tl'attm üon 27
SBecfeen ber ganje ©eneralftab grünbli* in ben Sir*
beiten b.S Sureau unb in ber güferung ber Srup*
pen inftmirt; ein Sanb beS gegenfeitigen 3u*rauenS
unb SerftänbniffeS würbe ji* bilben, baS auf lange
Seit einen günftigen ©inftuf auf unfere Slrmcefüfe*

rung ausüben würbe. Sie Koften würben ftefe, feo*
angefcfelagen, auf 7000 granfen per Sag belaufen,
waS alfo, auf neun Siüiftonen berechnet, ungefäfer
1,300,000 granfen betragen würbe. Serglci*t man
ben SRusjen, wel*cn eine berartige Snftruftion ge*
genüber einem no* fo jafelrei*en unb gut geleiteten

Sruppenjufammenjüge, ju bem bo* nur wenige be*

rufen werben fönnen, barbietet, fo fönnen bie SIRefer*

feften gar niefet in Setra*t fommen.
SBir fpre*ett bie Hoffnung auS, bie SunbeSüer*

famntlung möge ni*t auf fealbetn SBege ftefeen blei*
ben, ni*t nur für Sewaffnung, fonbern au* für
gefeörige unb grünbli*e, burdigreifcnbe SluSbilbung
ber ©täbe fowie ber Sruppen, bie uötfeigen ©elb*
mittel ftnben.

Ärct!Sf*reiben bta eibgen. Ältlittirbepartemente

an bte Jltiütarbeljiirben ber Kantone.

(Som 3. Sejember 1866.)

#o*gea*tete Ferren!

SaS Separtement ift au* biefeS 3afer im gatte,
ben Kantonen eine Slnjafel üon SRegiepferben jur
SluSbilbung ber Dfftjiere im SReiten jur Serfügung
ftetten jtt fönnen.

Sie Sferbe fönnen bett Kantonen bis ©nbe ge*
bruar 1867 überlaffen werben, Wobei ft* baS Sc*
partement oorbefealten muf, eine angemeffene Ser*
tfeeilung Jtt treffen, falls auf bfe gtei*e 3"* «iefer

Sferbe üerlangt werben fottten, als ütrfügbar fmb.
Sie Sebingungen, unter wel*en bie Sferbe über*

laffen werben fönnen, ftnb folgenbe:
1. SRa* bem @*luffe ber SIRilitärfcbulen fotten bie

Sferte erft na* Serlauf üon einigen SBo*en, wel*c
biefe jur ©rfeolung bebürfen, jum SReitunterri*t für
Dfftjiere abgegeben werben, ©benfo muf bafür ge*

forgt werben, baf bie Sferbe na* @*tuf beS SReit*

bienftcS wenigftenS no* 14 Sage SRufee geniefen

fönnen, beüor ifere Serwenbung bei ben ©*ulen
wieber beginnt.

2. Sic SReifefoften üon Sfeun na* ben refp. Se*

ftimmungSpläfcen unb jurüd werbeit üon ber ©ib=

genoffenfefeaft getragen.
3. Sluf je 4 Sftebc wirb jur Seattffftfetigung unb

jur Seforgung, fo weit biefe bur* ifen mögli* ift,
ein tü*tiger SBärter (üon benjenigen üon Sfeun)
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zialwaffe» und einen sehr zahlreichen Generalstab
gebildet. Zur Bildung dicser Division rücken vicr
Schulbataillone ein, jedes ungefähr 350 Mann stark,
dicse Bataillone werden dann »och getheilt und jcde
Jnfanteriebrigade besteht aus einem Bataillon zu
hundert und einigen siebcnzig Mann, also aus einer
starken Kompagnic. Die Spezialwaffen sind
vollständig vertreten, was gerade nicht zur Harmonie
des Ganze» beiträgt. Mit diesen Schatten von
Bataillonen soll nun der angehende Brigadckommandant

sich in das Kommando eincr wirklichen
Brigade einüben; es ist^dics unmöglich. Ncduzirte
Bataillone bedingen auch rednzirte Distanzen, Raum
und Zcit sind ganz anders als bei vollständigen Ab-
thcilungcn. Der Brigadekommandant kann nur ein

schwaches Bild erlangen von dem, was eine Brigade
sein sollte, und doch sind Diejenigen noch glücklich,
welchen dieses Bildungsmittel zuweilen dargeboten

wird, cs sind deren zu viel, als daß alle an die

Reihe kommen können.

Es bleiben dann die Truppenzusammenzüge.
Die praktische Schule im Felddicnst für Soldat

und Subaltcrnofsizicr, die einzige Uebung im
Kommando größerer Truppenabtheilungen für die

Generaloffiziere und deren Stüde. Aber auch hier
tritt eine Beschränkung in Zeit und Zahl ein. Die
Bataillone dürfen nicht vollzählig einrücken, 600
Mann werden ihnen vorgeschrieben; die Brigaden
zählen nur drei Bataillone. Die Zeit, die anfänglich

anf drei Wochen festgestellt war, wird immer
mehr verkürzt und nun sollen in kürzester Zeit die

großartigsten Feldmanöver ausgeführt werdcn, die

jcdoch meistens aus Mangel an vorbereitenden
Arbeiten viel zu wünschen übrig lassen. Aber auch bei

der vollkommensten Ausführung der Uebungen sind
doch der Truppenzusammenzüge zu wenige, um allen

Offizieren des Stabcs Gelcgenheit zn gcbcn, sich bci

denselben zu beteiligen. Es sind viele Berufene,
aber wenig Auserwählte.

Und doch sollten die Stäbe mehr unter sich und
mit den Truppen zusammenwirken, um die nöthige
Zusammengehörigkeit, das unentbehrliche gegenseitige

Verständniß zu erlangen. Es giebt ein Mittel hiezu,
aber cs kostet Gcld. Dicß wäre folgendes:

Man bernfe im künftigen Jahr auf irgend einem

günstigen Waffenplatz, und dieß wäre Thun, sämmtliche

Divistonsstäbe ncbst den ihnen zugetheilten
Guidenkompagnien und die entsprechenden Brigadestäbc,
nach einander je auf drei Wochen in Dienst,

Für diese Zeit ist eine vollständige Brigade von

vier vollzähligen, der Division angehörenden Bataillonen,

nebst einem vicr Kompagnicn starken

Schützenbataillon ebenfalls in Dicnst z« berufen und dem

Divisionskommandanten zur Verfügung zu stcllcn.

Jede Woche übernimmt cin Brigadestab das

Kommando und die Leitung der Brigade und führt unter

der obcrstcn Lcitung des Divisionärs alle Uebungen

aus, welche dieser für gut findet anzuordnen. Die
nicht direkt mit dem Truppenkommando beschäftigten

Brigadestäbe können mit Büralarbeiten, Rekognoszirungen

u. s. w. hinlänglich beschäftigt werden.

Die Spezialwaffen werden durch Verlegung von

Wiederholungskursen nach dem betreffenden Waffenplatz,

ohnc Mcbrkosteii zn verursachen, beigezogen.

Auf dicfe Weise würde in dem Zeitraum von 27
Wochen dcr ganze Generalstab gründlich in den
Arbeiten d ö Bureau und in dcr Führung der Truppen

instruirt; cin Band dcs gcgcnseitigcn Zutraucns
und Verständnisses würde sich bilden, das auf lauge
Zcit einen günstigen Einfluß auf unsere Armcefüh-
ruiig ausüben würdc. Die Kosten würdcn sich, hoch

angeschlagen, auf 7000 Frankcn per Tag belaufen,
was also, auf neun Divisionen berechnet, ungefähr
1,360,000 Franken betragen würde. Vergleicht man
den Nutzen, welchen cinc derartige Instruktion
gegenüber einem noch so zahlreichen und gut geleiteten

Truppenzusammenzüge, zu dem doch nur wenige
berufen werden könncn, darbietet, fo könncn dic Mehrkosten

gnr nicht in Betracht kommcn.

Wir sprechen die Hoffnung aus, die Bundesversammlung

möge nicht auf halbem Wege stchen bleiben,

nicht nur für Bewaffnung, fondern auch für
gehörige und gründliche, durchgreifende Ausbildung
der Stäbe sowie dcr Truppe», dic nöthigen Geldmittel

finden.

Areisschreiben des eidgen. Militärdepartements

an die MititürbehörÄen dcr Aantone.

(Vom 3. Dezember 1866.)

Hochgeachtete Herren!

Das Departement ist auch dieses Jahr im Falle,
den Kantonen eine Anzahl von Regiepferden zur
Ausbildung der Offiziere im Reiten zur Verfügung
stellen zu können.

Die Pferde können den Kantonen bis Ende
Februar 1867 überlassen werden, wobci sich das Dc-
partcment vorbchalten muß, cine angemcssene

Vertheilung zu treffen, falls auf die gleiche Zcit mehr

Pfcrde verlangt werden sollten, als verfügbar sind.

Die Bedingungen, unter welchen die Pferde überlassen

werden könncn, sind folgende:
1. Nach dem Schlusse der Militärschulen sollen die

Pferie crst nach Verlauf von einigen Woche», welche

diese zur Erholung bedürfen, zum Reitunterricht für
Offiziere abgegeben werden. Ebenso muß dafür
gesorgt werben, daß die Pferde nach Schluß des Rcit-
dienstcs wenigstens noch 14 Tage Ruhe genießen

können, bevor ihre Verwendung bei den Schulen
wieder beginnt.

2. Die Reisekosten von Thun nach den resp.

Bestimmungsplätzen und zurück werden von der

Eidgenossenschaft getragen.
3. Auf je 4 Pfcrdc wird zur Beaufsichtigung und

zur Besorgung, so weit diese durch ihn möglich ist,
ein tüchtiger Wärter (von denjenigen von Thun)
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mitgegeben, bereu Söfenung üon gr. 3. 50 per Sluf*
entfealtstag unb gr. 5 per SReifctag beftimmt ift.

4. Sie Serpftegung ber Sterbe feat na* Sorf*rift
beS SReglementS über bie KriegSoerwaltuttg § 178
(SReitpferbc) ju geftfeefeen unb ift in ber lefeten Hälfte
beS KurfeS auf 10 Sfb. £>afer, 10 Sfb. £eu unb
8 Sfb. ©trofe ju fteigem.

5. Sie Sferbe fottett tägli* ni*t mefer als 3

©tunben, an Sonntagen gar ni*t benufet werben.

6. Sic Seitung beS Untcrri*teS ift einem atter*
fannt fa*funbigen Dffijicr ju übertragen, baS Sc*
partement bcfeält fi* bie ©enefemigung ber SBafel
beS DfftjierS üor.

7. Sic Koften ber Seitung, ber Seforgung unb
Serpftegung ber Sferbe ftnb wäferenb ber 3cif, wo
fetbige ben Kantonen jitm ©ebrau* überlaffen wer*
ben, burd) biefe ju tragen.

8. gür allfäfltge, wäferenb bem SReitbienft in ben

Kantonen entftanbene Kranffeeiten unb Sef*äbigun*
gen ber Sferbe, ober wenn fol*e umftefeen fottten,
ift in gewöfenli*en gätten feine ©ntftfeäblgung ju
leiften, wofel aber eine fot*e oorbefealten, wenn ber*

glei*en 3"fätte bur* ücrna*lüffigte SBartung, bur*
SIRiffeanbtung eber übermäfige Slnftrengungen ent*
ftanben wären, ober wenn ein Sferb bienftuntaug*
ti* jurürfgegeben würbe, wobei bann bie lefeten

©*afeungen ber SRcgie mafgebenb fein müften.
9. Son 3fit ju Seil fann üom SRegiebireftor

eine Snfpeftiou über ben ©tanb ber Sferbe unb
bie SRcgclmäfigfeit iferer Serwenbung angeorbnet
werben. >;¦

10. ©egenüber ben üorftefeenben Sebingungen
wirb bann ©eitenS ber eibgen. Slbminiftratfon auf
jebe anbere, namentli* SIRietfeüergütung üerji*tet.

Snbem baS Separtement fämmtli*en SIRilitärbe*

feörben feieüon Kenntnif gibt, labet eS biejenigen,
wel*e feieüon ©ebrau* ju nta*en gebenfen, ein, ft*
mögli*ft balb erftären ju wotten.

©S ift babei namentli* anjttgeben:

a. wie üiele Sferbe gewünf*t werben;

b. für wie lange, Wofern unb auf wel*e Stit man
fte wolle;

c. wie ber betreffenbe KurS organiftrt werbe, wer
ben SReitunterri*t leite unb enbli*, wet*

*eS bie Slnjafel ber Sfeeilnefemer fei;
d. Sie ©rflärung beijufügen, baf man bie üom

fe. SunbeSratfee aufgeftettten Sebingungen

ju featten ft* üerpffftfete.

©*lieflt* ma*t baS Separtement wieberfeolt

barauf aufmerffam, baf fteinere Kantone ft* ju
bem eben angegebenen S^tde an irgenb einen grö*
fern anf*liefen ober unter ft* über Stbfealtung el*

neS gemcinf*aftli*en SReitfurfeS ft* üerftänbigen
fönnten.

Snbem baS Separtement feofft, baf bie ben Kan*
tonen bur* Uebernafeme ber SranSportfoften ge*

wäferte Sergünftigung ju einer üermeferten Senü*

feung ber SRegiepferbe füferen, gewärtigt eS 3fe«

bieSfattfigen balbfgen ©röffnimgen tmb jeidmet mit
befonberer #o*a*tung.

Ser Sorftefeer
beS eibgen. SIRilitärbepartementS:

<S. gornerob.

firtteifetjretbett bta eibgen. Müit&xbtpatttnxtnia
ttn bte Milita'xbttyöxbtn btx Äantone.

(Som 3. Sejember 1866.)

$o*gea*tete Ferren!

SIRit SRücfft*t auf bie beoorftefecnbe ©infüferung
ber £lnterlabungSgeWefere fiefet fiefe baS Separte*
ment üerantaft, Sfere Slufmerffamfeit auf bie Se*
waffnung iferer na*ftjäferigen ©dmrfftfeüfeenrefruten

ju lenfen.

Sa eS ni*t mögli* fein Wirb bis jum Seginn
ber fommenben SRefrutenftfeulen baS neue ©ewefer
elnjufüferen, für wel*eS bie SunbeSüerfammlung
erft no* ble Drbonnanj feftjuftetten feat, fo fottte
wenigftenS bafür geforgt Werben, baf bte neuen
©tufeer auf baS ©»ftem SIRilbanf* SlmSler erftettt
werben, baS ber SunbeSratfe für bie Umänberung
ber ©tufeer angenommen feat.

SBir empfefelen 3fenen bafeer für biejenigen ©tu*
feer, bie bei Sücbfenmaefeern unb fantonalen 3e«9s
feäufern ft* no* in Slrbeit beftnben, Sorforge ju
treffen, baf fie bireft na* bem £>interlabtmgSfi)ftem
§IRilbanf=SlmSler erftettt werben fönnen.

Sie Sorftferiften betreffenb baS UmänberungSfnftem
feoffen wir 3fenen balb mlttfeeilen ju fönnen.

SIRit üollfommener $o*a*tuttg!
Ser Sorftefeer

beS eibgen. SDiilttärbepartementS:

<£. gornerob.

Äreiefffireibett bta tibatn. JJUUtärbeparteinent»

an bte IHilttärbeljörben: ber ftaittone.

(Som 10. Sejember 1866.)

£>o*gea*tete Ferren!

Sa bte SlttSarbeitung beS Serjel*nlffeS ber
eibgen. SIRititärf*ulen ft* jeweilen auf ba«

Subget baftrett mttf, fo fatm in benjenigen Saferen,
in Wet*ett bte SunbeSüerfammlung baS Subget erft
im Sejember berätfe, ber ©*utplan unmögli* üor

SlnfangS 3«nwar be« nä*ften 3afereS ausgegeben

werben.
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mitgegeben, deren Löhnung von Fr. 3. 50 per Anf-
enthaltstag nnd Fr. 5 per Reisetag bestimmt ist.

4. Die Vcrpflcgung dcr Pferde hat nach Vorschrift
des Reglements über die Kriegsverwaltung § 178
(Reitpferde) zu geschehen und ist in dcr letzten Hälfte
des Kurses auf 10 Pfd. Hafer, 10 Pfd. Heu und
8 Pfd. Stroh zu stcigcrn.

5. Die Pfcrdc sollen täglich nicht mehr als 3

Stunden, an Sonntagen gar nicht benutzt werden.

6. Die Lcitung des Unterrichtes ist einem
anerkannt sachkundigen Offizicr zu übertragen, das
Departement behält sich die Genehmigung der Wahl
des Offiziers vor.

7. Die Kosten dcr Lcitung, der Besorgung und
Verpflegung der Pferde sind während der Zcit, wo
selbige dcn Kantonen zum Gebrauch überlassen werden,

durch dicsc zu tragen.
8. Für allfälligc, währcnd dem Reitdienst in den

Kantoncn entstandene Krankheiten und Beschädigungen

der Pferde, oder wenn solche umstehen sollten,
ist in gewöhnlichen Fällen keine Entschädigung zu
leisten, wohl aber eine solche vorbehalten, wenn
dergleichen Zufälle durch vernachlässigte Wartung, durch

Mißhandlung odcr übermäßige Anstrengungen
entstanden wären, oder wenn ein Pferd dienstuntauglich

zurückgegeben würde, wobei dann die letzten
Schätzungen der Regie maßgebend sein müßten.

9. Von Zeit zu Zeit kann vom Regiedirektor
eine Inspektion über den Stand der Pferde und
die Regelmäßigkeit ihrer Verwendung angeordnet
werden. <

10. Gegenüber den vorstehenden Bedingungen
wird dann Seitens der eidgen. Administration auf
jede andere, namentlich Miethvergütung verzichtet.

Indem das Departement sämmtlichen Militärbehörden

hievon Kenntniß gibt, ladet es diejenigen,
welche hievon Gebrauch zu machen gedenken, ein, stch

möglichst bald erklären zu wollen.

ES ist dabei namentlich anzugeben:

». wie viele Pferde gewünscht werden;

d. für wie lange, wohin und auf welche Zeit man
sie wolle z

e. wie der betreffende Kurs organisirt werde, wer
den Reitunterricht leite und endlich, welches

die Anzahl der Theilnehmer sei;

ei. Die Erklärung beizufügen, daß man die vom

h. Bundesrathe aufgestellten Bedingungen

zu halten fich verpflichte.

Schließlich macht das Departement wiederholt

darauf aufmerksam, daß kleinere Kantone sich zu

dem eben angegebenen Zwecke an irgend eincn

größern anschließen oder unter sich über Abhaltung
eines gemeinschaftlichen Reitkurses sich verständigen
könnten.

Indem das Departement hofft, daß die den

Kantonen durch Uebernahme der Transportkosten
gewährte Vergünstigung zu einer vermehrten Benützung

der Regiepferde führen, gewärtigt es Ihre

diesfallsigen baldigen Eröffnungen und zeichnet mit
besonderer Hochachtung.

Der Vorsteher
des eidgen. Militärdepartemcnts:

C. Fornerod.

Areisschreiben des eidgen. MMärdepartements
an die Militärbehörden der Aantone.

(Vom 3. Dezember 1866.)

Hochgeachtete Herren!

Mit Rücksicht auf die bevorstchende Einführung
der Hintcrladungsgcwchre sieht sich das Departement

veranlaßt, Ihre Aufmerksamkeit auf die
Bewaffnung ihrer nächstjährigen Scharfschützenrekruten

zu lenken.

Da es nicht möglich sein wird bis zum Beginn
der kommenden Rekrutenschulen das neue Gewehr
einzuführen, für welches die Bundesversammlung
erst noch die Ordonnanz festzustellen hat, so sollte
wenigstens dafür gesorgt werden, daß die neuen
Stutzer auf das System Milbank-Amsler erstellt
werden, das der Bundesrath für die Umänderung
dcr Stutzer angenommen hat.

Wir empfehlen Ihnen daher für diejenigen Stutzer,

die bei Büchsenmachern nnd kantonalen
Zeughäusern sich noch in Arbeit befinden, Vorsorge zu
treffen, daß ste direkt nach dem Hinterladungssystem
Milbank-Amsler erstellt werden können.

Die Vorschriften betreffend das Umänderungssystem
hoffen wir Ihnen bald mittheilen zu können.

Mit vollkommener Hochachtung!

Der Vorsteher
des eidgen. Militärdepartements:

C. Fornerod.

Arnsschreiben des eidgen. Militärdepartements

an die Militärbehörden der Aantone.

(Vom 10. Dezember 1866.)

Hochgeachtete Herren!

Da die Ausarbeitung des Verzeichnisses der
eidgen. Mtlitärschulen sich jeweilen auf daS

Budget basiren muß, so kann in denjenigen Jahren,
in welchen die Bundesversammlung das Büdget erst

im Dezember beräth, der Schulplan unmöglich vor

Anfangs Januar des nächsten Jahres ausgegeben

werden.
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3nbem wir ©ie feierauf aufmerffam madien,

werben wir nüfet ermangeln, bie Verausgabe beS
©efeulplaneS fo üiel an uns ju beftfeleunigcn unb
benüfeen wir ben Slnlaf, ©te unferer üollfommenen
#o*a*timg jtt üerft*ern.

Ser Sorftefeer
beS eibgen. üRflltärbepartementS:

<£. gornerob.

0otf*afi bta ßnnbtatafyta att bit Ijofee

tBunbegnerfammlung,

betreffenb bie ©infübrung von ffrintevlabunQ*'
©etaebren.

(Som 28. SRoüember 1866.)

(gortfefeung.)

V. Slnjafel ber anjuftfenffenben neuen ©ewefere unb
©infüferung bei ben KorpS.

SBel*eS au* baS ©rgebnlf ber weitern Serf«*e
jur Umänberung beS ©ewefereS grofen KaliberS,
baS felnerjeit für bie Sanbwefer beftimmt war, fein
Wirb, fo ftfeeint unS in jebem galle notfewenbig, für
bte gefammte 3nfanterie üon SluSjug unb SReferoe

(©*üfeen inbegriffen) bie Sewaffnung mit bem SRe*

petirgewefer in 3luSft*t ju nefemen. SRur bur* eine

fol*e umfajfenbe Slnftfeaffung fann bei bem gefamm*
ten £eere, bie Sanbwefer inbegriffen, bie Sewaffnung
mit SräjiftonSgeweferen unb bie Sunfefüferang ber
SIRunittotiSeinfeeit erfolgen, ba bie umgeänberten ®e*
wefere fleinen KaliberS gerabe auSrei*en Werben,
um bfe gefammte Sanbwefer bamit ju bewaffnen.
SRur bur* bie Sewaffnung beS ganjen Kontingents
mit neuen SBaffen wirb eS enbli* mögli*, auS ben

Srelaj=Suraanb*®eweferen eine ©eweferreferüe ju
ftfeaffen ober biefelben an ben Sanbfturm, ble SolfS*
bewaffnung übergefeeii ju laffen. SBie bringet* notfe*

wettbig eine ©eweferreferüe für jebeS Sanb tft, brau*t
wofel faum näfeer begrünbet ju werben, ba ja be*

fannt ift, wie grof im Kriege ber Slbgang an ©e*
weferen wirb, ©ine fol*e ©eweferreferüe tft um fo

notfewenbiger al« bie Soppelfeewaffnung, bie früfeer
ba ober bort in ben Kantonen no* eriftirte, üott*

ftänblg üerftfewtmben tft. Set ben Seforgntjfen, bie

man in jüngfter Stit im Saterlanbe feegte, Ift ber

SRuf na* SBaffen, baS Segeferen na* ber Sewaff*

nung beS ganjen SolfeS laut geworben. Sie Se*

feörben muf ten ft* geftefeen, baf fte biefem Segeferen

mit ben gegenwärtig üerfügbaren SBaffen ni*t feät*

ten entfpre*en fönnen. ©S wäre f*wer gewefen,

ben greiwifligenforpS, ju beren Silbung überall bte

anerfennenSWertfeefte Sereitwtlligfelt üorfeanben war,
bie nötfeigen SBaffen ju oerabfolgen;

bie man In ben SepotS raf* na*ererjfrt featte, wä=
ren meiftenS ofene SBaffen gewefen, unb au* an ben

Sanbfturm featte man feine geuerwaffen oeiafefeigen
fönnen.

SBenn man ft* alfo ble SRittel ber SolfSbewaff*
nung ft*ern Witt, fo fann eS na* unferer Slnft*t
am beften auf bem üon unS üorgeftfelagenen SBege
geftfeefeen, ba bamit für ©eweferreferüe unb SolfS*
bewaffnung eine Slnjafel üon jirfa 80,000 ganj gu*
ter gejogener unb jum Sfeeil au* in .fjinterlabungS*
gewefere umgewanbelter hanbfeuerwaffen nebft ben

gegenwärtig in fanben ber Sanbwefer feeftnblf*en
SRottgeweferen erübrigt würben. SBir wüften Sfenen
»orberfeanb in ber Sfeat auf 3fere ©inlabung üom
16. 3uli 1866, „bie Sewaffnung beS ganjen wefer*
fäfeigen ©*wefjerüolfeS einjuleiten", feine jweefblen*
li*ern Sorftfeläge ju unterbreiten.

Ser Sebarf an ©eweferen für ble Sewaffnung
ber ®*üfeen unb Snfanterie üon SluSjug unb SRe*

fetüe ftettt fi* feerauS wie folgt:

®*arff*üfeen:

©ewefertragenbe beS

SluSjugS

©ewefertragenbe ber

SReferüe

Snfanterie:
©ewefertragenbe beS

SluSjugS
©ewefertragenbe ber

SReferüe

4,272

2,282

20 $roj.
Ueierjäfjtffle.

854

456

Total.

5,126

2,738

49,676 9,935 59,611

23,539 4,708 28,247

15,953 95,72279,769

Sie Seftimmung ber SReiljenfolge, in wel*er bie

einjelnen KorpS mit biefen ©eweferen üerfefeen wer*
ben fotten, ftfelagcn wir 3fencn »or, bem SunbeS*
ratfee ju überlaffen.

gür einmal erlauben wir unS barüber folgenbe
Slnbeutungen, ble inbeffen, je na* bem mefer ober

weniger raf*en gortgange ber gabrifation mobiftjirt
werben fönnen.

Sie üorfeanbenen ©tufeer unb ©ewefere fleinen
KalifeerS würben na* ber Umänberung in hinter»
labttngSgeweferc iferen biSfeerigen Snfeabern jurüd*
gegeben. Sie Slbgabe ber SRepetirgewefere featte ju*
erft an bte ©*üfeen üon SluSjug unb SReferüe, bann

fuccefftoe an bie gegenwärtig mit bem Srelaj=©ewefere

bewaffnete unb julefet an bie bannjumal mit bem

na* SIRtlbanf*SlmSler tranSformlrtcn 3nfanterie*
gewefere bewaffnete Snfanterie ju erfolgen. SRa*

Slnftfeaffung einer erften ©erie üon jirfa 50—60,000
©eweferen wäre fowofel SluSjug als SReferüe mit

#interlabungSgeweferen fleinen KalifeerS üerfefeen.

Sie babur* frei werbenben ©tufeer würben jur Se*

waffnung ber Sanbwefer*©*üfeen unb, fo weit fte

auSrei*en, ber 3äger, bie (ebenfalls in #interlaber
tranSformirten) S«laj=®e»efere jitr Sewaffnung bet

übrigen Sanbwefer* Snfanterie üerwenbet. Samit
ble SRefruten, I wäre bann SluSjug unb SReferüe mit ©eweferen Ret*
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Indem wir Sie hierauf aufmerksam machcn,

wcrden wir nicht ermangcln, die Herausgabe des
Sckulplanes so vicl an unö zu bcschleunigcn und
benützen wir den Anlaß, Sie unserer vollkommenen
Hochachtung zu versichern.

Der Vorsteher
des eidgen. Militärdepartement«:

C. Fornerod.

Botschaft des Sundesrathes an die hohe

Bundesversammlung,

betreffend die Einführung vo» HinterladungS»
Gewehre«.

(Vom 28. November 1866.)

(Fortsetzung.)

V. Anzahl der anzuschaffenden neuen Gewehre und
Einführung bei den Korps.

Welches auch das Ergebniß der weitern Versuche

zur Umänderung des Gewehres großen Kalibers,
das seinerzeit für die Landwehr bestimmt war, sein
wird, so fcheint uns in jedem Falle nothwendig, für
die gcfammte Infanterie von AuSzug und Reserve
(Schützen inbegriffen) die Bewaffnung mit dem
Repetirgewehr in Aussicht zu nehmen. Nur durch eine
solche umfassende Anschaffung kann bei dem gesammten

Heere, die Landwehr inbegriffen, die Bewaffnung
mit Präzisionsgewehren und die Durchführung der
Munitionseinheit erfolgen, da die umgeänderten
Gewehre kleinen Kalibers gerade ausreichen werden,
um die gesammte Landwehr damit zu bewaffnen.
Nur durch die Bewaffnung des ganzen Kontingents
mit neuen Waffen wird eö endlich möglich, aus den

Prelaz-Burnand-Gewehren eine Gewehrreserve zu
schaffen oder dieselben an den Landsturm, die

Volksbewaffnung übergehen zu lassen. Wie dringend
nothwendig eine Gewehrreserve für jedes Land ist, braucht
wohl kaum näher begründet zu werden, da ja
bekannt ist, wie groß im Kriege der Abgang an
Gewehren wird. Eine solche Gewehrreserve ist um so

nothwendiger als die Doppelbewaffnung, die früher
da oder dort in den Kantonen noch existirte,
vollständig verschwunden ist. Bei den Besorgnissen, die

man in jüngster Zeit im Vaterlande hegte, ist der

Ruf nach Waffen, das Begehren nach der Bewaffnung

des ganzen Volkes laut geworden. Die
Behörden mußten sich gestehen, daß sie diesem Begehren
mit den gegenwärtig verfügbaren Waffen nicht hätten

entsprechen können. Es wäre schwer gewesen,

den Freiwilligenkorps, zu deren Bildung überall die

anerkennenswerthefte Bereitwilligkeit vorhanden war,
die nöthigen Waffen zu verabfolgen; die Rekruten,

die man in den Depots rafch nachererzirt hätte, wären

meistens ohne Waffcn gcwcscn, und auch an dcn

Landsturm hätte man keine Feuerwaffen vetabfolgen
können.

Wenn man sich also die Mittel der Volksbewaffnung

sichern will, so kann es nach unserer Ansicht
am besten auf dem von nns vorgeschlagenen Wege
geschehen, da damit für Gewehrreferve und
Volksbewaffnung eine Anzahl von zirka 80,000 ganz guter

gezogener und zum Theil auch in HinterladungS-
gewehre umgewandelter Handfeuerwaffen nebst den

gegenwärtig in Handen der Landwehr befindlichen
Rollgewehrcn erübrigt würden. Wir wüßten Ihnen
vorderhand in der That auf Ihre Einladung vom
16. Juli 1866, „die Bewaffnung deS ganzen
wehrfähigen Schweizervolkes einzuleiten", keine zweckdienlichern

Vorschläge zu unterbreiten.

Der Bedarf an Gewehren für die Bewaffnung
der Schützen und Infanterie von Auszug und
Reserve stellt sich heraus wie folgt:

Scharfschützen:
so Pro,.

Überzählige. Total.

Gewehrtragende des

Auszugs 4.272 854 5,126
Gewehrtragende der

Reserve 2.282 456 2,738

Infanterie:
Gewehrtragende deS

Auszugs 49,676 9,935 59^11
Gewehrtragende der

Reserve 23,539 4.708 28,247

79,769 15,953 95,722

Die Bestimmung der Reihenfolge, in welcher die

einzelnen KorpS mit diesen Gewehren versehen werden

sollen, schlagen wir Jhncn vor, dem Bundesrathe

zu überlassen.

Für einmal erlauben wir uns darüber folgende
Andeutungen, die indcsscn, je nach dem mehr oder

wcnlger raschen Fortgange der Fabrikation modiftzirt
werden könne».

Die vorhandenen Stutzer und Gewehre kleinen

Kalibers würden nach der Umänderung in Hinter»
ladungsgewehre ihren bisherige» Inhabern
zurückgegeben. Die Abgabe der Repetirgewehre hätte
zuerst an die Schützen von Auszug und Reserve, dann
successive an die gegenwärtig mit dem Prelaz-Gewehre

bewaffnete und zuletzt an die dannzumal mit dem

nach Milbank-Amsler transformirten Jnfanteriegewehre

bewaffnete Infanterie zu erfolgen. Nach

Anschaffung einer ersten Serie von zirka 50—60,000
Gewehren wäre sowohl AuSzug als Reserve mit
Hinterladungsgewehren kleinen Kalibers versehen.

Die dadurch frei werdenden Stutzer würden zur
Bewaffnung der Landwehr-Schützen und, so weit sie

ausreichen, der Jäger, die (ebenfalls in Hinterlader
transformirten) Prelaz-Gewehre zur Bewaffnung der

übrigcn Landwehr-Infanterie verwendet. Damit
wäre dann Auszug und Reserve mit Gewehren «et-
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